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A. Prüfungsauftrag  

Wir erhielten durch den Vorstand des  

Oxfam Deutschland e. V., 

Berlin, 

im Folgenden auch Oxfam oder Verein genannt, 

den Auftrag, die als Anlage I beigefügte Mehr-Spartenrechnung für das Geschäftsjahr 2024/2025 

sowie die Einhaltung der Grundsätze des Deutschen Spendenrats e. V. (im Folgenden kurz DSR) 

anhand des vorgegebenen Fragenkatalogs gemäß Anlage II zu prüfen und über das Ergebnis der 

Prüfung eine Bescheinigung zu erteilen. 

Die Bescheinigung dient der Vorlage gegenüber dem DSR im Rahmen der jährlichen Erklärung zu 

den Grundsätzen des DSR. 

Über Gegenstand, Art und Umfang sowie das Ergebnis der Prüfung erstatten wir den vorliegenden 

Bericht, der mit einer Bescheinigung versehen ist. 

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortung, auch im Verhältnis zu Dritten, sind 

die als Anlage III beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2024 maßgebend. Danach begrenzt sich unsere 

Haftung gemäß Nr. 9 Abs. 2 dieser Auftragsbedingungen auf Mio. € 4. 
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B. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir die als Anlage I beigefügte Mehr-Sparten-

rechnung in berufsüblichem Umfang auf sachliche und rechnerische Richtigkeit überprüft. Darüber 

hinaus prüften wir die Einhaltung der Grundsätze des DSR auf der Basis des vorgegebenen Fra-

genkatalogs gemäß Anlage II. Die Einhaltung der Grundsätze des DSR sowie die Aufstellung der 

Mehr-Spartenrechnung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Vereins. Unse-

re Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über 

den o. g. Prüfungsgegenstand abzugeben.  

Wir haben unsere Prüfung unter Anwendung der einschlägigen Berufsgrundsätze und Empfehlun-

gen des Berufsstands, insbesondere des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW), 

vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten in 

der Mehr-Spartenrechnung mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und die Einhaltung der 

Grundsätze des DSR auf der Basis des vorgegebenen Prüfungskatalogs angemessen beurteilt 

werden kann. 

Im Rahmen unserer Prüfung konnten wir uns zunächst auf die Ergebnisse unserer auftragsgemäß 

durchgeführten Jahresabschlussprüfung des Vereins für das Geschäftsjahr 2024/2025 stützen. Im 

Ergebnis der Jahresabschlussprüfung 2024/2025 haben wir dem Jahresabschluss des Vereins  

- bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - am 4. September 2025 

einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Darüber hinaus sind unsere Erfahrungen 

aus der entsprechenden Prüfung für das Vorjahr in unsere Prüfungsstrategie eingeflossen. 

In Bezug auf die Mehr-Spartenrechnung prüften wir deren ordnungsgemäße Ableitung aus dem 

geprüften Jahresabschluss sowie die Angemessenheit der Aufteilung der Posten auf die verschie-

denen Bereiche. Hierbei handelt es sich um eine Plausibilitätsprüfung. Für die Beurteilung der 

Einhaltung der Grundsätze des DSR haben wir den vorgegebenen Fragenkatalog (Anlage II) be-

antwortet.  

Wir haben die Prüfung im Monat Oktober 2025 in unserem Hause durchgeführt. Nachgelagerte 

Arbeiten wurden in unserem Büro vorgenommen. 

Alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind uns von den gesetzlichen Vertretern des Vereins 

und den uns benannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bereitwillig erteilt worden. 



205122 Bescheinigung 2024/2025 Deutscher Spendenrat e. V.   - 3 -

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere 

Beurteilung bildet. 

C. Prüfungsergebnis/ Bescheinigung 

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir die als Anlage I beigefügte Mehr-Sparten-

rechnung für das Geschäftsjahr 2024/2025 sowie die Einhaltung der Grundsätze des DSR anhand 

des vorgegebenen Fragenkatalogs gemäß Anlage II geprüft. 

Zu den Einzelfeststellungen und zum Prüfungsumfang verweisen wir auf den als Anlage II beige-

fügten Fragenkatalog. 

Zur Vorlage beim DSR bescheinigen wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen geführt 

hat. Wir weisen klarstellend darauf hin, dass in dem Posten Nr. 1 der Mehr-Spartenrechnung reine 

Spendeneinnahmen von T€ 7.879, Vermächtnisse von T€ 431 und Bußgelder von T€ 1 enthalten 

sind. T€ 35.575 betreffen Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln, von anderen Organisationen 

sowie von der OXFAM Deutschland Shops gGmbH. 

Diese Bescheinigung erteilen wir auf der Grundlage des uns erteilten Auftrags. Dieser begrenzt 

unsere Haftung nach Maßgabe der vereinbarten und dieser Bestätigung beigefügten Allgemeinen 

Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaften vom 1. Januar 2024. Wir erteilen diese Bestätigung zu Gunsten des DSR unter der Vo-

raussetzung, dass dieser die Haftungsbegrenzung auch sich gegenüber gelten lässt. 

Berlin, am 14. November 2025 

CURACON GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Zweigniederlassung Berlin

Stolzenburg Irmscher 

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

(digital signiert) (digital signiert) 
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Prüfungskatalog  

I.  Strukturen 

1.  Bestehen gesellschaftsrechtliche Verflechtungen der Organisation mit anderen Strukturen, die 

den ideellen Zweck beeinträchtigen? 

Nein, Oxfam Deutschland e. V. ist gemäß Satzung Mitglied von Oxfam International, dem inter-

nationalen Oxfam Verbund angeschlossen. Dieser verfolgt ausschließlich ideelle und gemein-

nützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung. Darüber hinaus unterhält Oxfam Deutschland 

mit der Oxfam Deutschland Shops gGmbH eine 100%ige Tochtergesellschaft, deren Zweck in 

der Sammlung von Kleiderspenden besteht. Die Veräußerungserlöse aus diesen Sachspenden 

kommen nach Abzug von Ertragsteuern und Verwaltungskosten ausschließlich den gemeinnüt-

zigen Zwecken von Oxfam Deutschland e. V. zugute. Demgemäß ist die Oxfam Deutschland 

Shops gGmbH auch seit 2015 als gemeinnützige Förderkörperschaft (§ 58 Nr. 1 AO) von der 

Finanzverwaltung anerkannt. 

2.  Bestehen Zwangsverknüpfungen der Mitgliedschaft mit nicht satzungsgemäßen Nebenleistun-

gen Dritter? 

Nein, solche Verknüpfungen bestehen nicht, siehe Frage I 1.

3.  Haben hauptamtliche Führungspersonen und Mitglieder des Leitungsgremiums, welche gleich-

zeitig Mitglieder der gemeinnützigen Organisation sind, ein relevantes Stimmrecht in der Mit-

glieder-/Delegiertenversammlung? 

Für den Verein gilt die Satzung in der Fassung vom 21. November 2020. Die Satzung trägt den 

Grundsätzen einer vernünftigen Corporate Governance Rechnung. Organe sind danach die 

Mitgliederversammlung, der Aufsichtsrat und der Vorstand. Die hauptamtlichen Vorstandsmit-

glieder dürfen laut Satzung nicht Vereinsmitglieder sein. Falls ehrenamtlich tätige Vorstands-

mitglieder berufen werden, ruht gemäß der Satzung deren Vereinsmitgliedschaft für diese Zeit. 

Vorstandsmitglieder sowie Aufsichtsratsmitglieder, die nicht Vereinsmitglieder sind, haben in 

der Mitgliederversammlung Rede-, aber kein Stimmrecht.  
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4.  Ist eine Personalunion zwischen Mitgliedern des Leitungsgremiums und des Aufsichtsgremi-

ums ausgeschlossen bzw. auf Grund des Stimmverhältnisses im Aufsichtsgremium irrelevant? 

Gemäß der Satzung in der Fassung vom 21. November 2020 vertreten Mitglieder des Vor-

stands den Verein gemeinschaftlich handelnd jeweils mit einem anderen Vorstandsmitglied. 

Hauptamtliche Vorstandsmitglieder dürfen nicht Mitglied des Vereins sein, bei ehrenamtlichen 

Vorstandsmitgliedern ruht die Mitgliedschaft im Verein. 

Vorstandsmitglieder könne nicht gleichzeitig Mitglied des Aufsichtsrats sein kann. Der Vorstand 

nimmt in der Regel an den Sitzungen des Aufsichtsrats mit beratender Stimme teil. Aufgrund 

der strikten Trennung dieser beiden Funktionen ist eine Personalunion ausgeschlossen.  

5.  Verfügt die Organisation 

a)  über eine klare Geschäftsordnung, verbindliche Vollmachten und Kompetenzre- 

gelungen 

Ja, die organisatorischen Regeln sind der Größe des Vereins angemessen. 

b)  sowie ein zielgerichtetes Planungs- und Kontrollwesen? 

Ja, die vorhandenen Planungs- und Kontrollinstrumente sind der Größe des Vereins angemes-

sen. 

II.  Prüfungskreis: Information, Berichtswesen 

1.  Sind die wesentlichen Informationen zur Organisation (siehe Grundsätze) aktuell im  

Internet einsehbar oder als Printmedium jederzeit auf Abruf verfügbar? 

Ja, die Website www.oxfam.de enthält unter dem Stichwort "Über uns…Transparenz" alle we-

sentlichen Informationen zur Organisation. Der Verein hat sich der Initiative Transparente Zivil-

gesellschaft angeschlossen. 
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2.  Erfolgt eine zeitgerechte Veröffentlichung des Geschäftsberichts (30. September des  

Folgejahres; bei vom Kalenderjahr abweichenden Geschäftsjahr erfolgt die Veröffentlichung 

spätestens neun Monate nach Abschluss des Geschäftsjahres)? 

Der Jahresbericht 2023/2024 wurde am 30. Oktober 2024 veröffentlicht. Der Verein hat ein 

vom Kalenderjahr abweichendes Geschäftsjahr (vom 1. April bis 31. März). Insofern wurde der 

Jahresbericht 2023/2024 fristgerecht veröffentlicht. Der Jahresbericht 2024/2025 sollte dem-

nach bis zum 31. Dezember 2025 veröffentlicht werden. 

3.  Sind die Inhalte und Darstellungen des Geschäfts-/Jahresberichts zu den in diesem  

Prüfkatalog genannten Fragen und die Inhalte des Jahresabschlusses 

a)  vollständig, 

Inhalt und Darstellung des Jahresberichts 2023/2024 sowie des Jahresabschlusses zum 

31. März 2024 sind vollständig. 

b)  schlüssig und nachvollziehbar? 

Inhalt und Darstellung des Jahresberichts 2023/2024 sowie des Jahresabschlusses zum 

31. März 2024 sind schlüssig und nachvollziehbar. 

4.  Sofern der Geschäfts-/Jahresbericht zum Zeitpunkt der Überprüfung des Jahresabschlusses 

noch nicht vorliegt, sind folgende Fragen zu beantworten: 

a)  Liegt ein aktueller Registerauszug vor. 

Ja 

b)  Sind die Maßgaben zu Strukturen in Ziffer 6 a-d der Selbstverpflichtungserklärung er-

füllt? 

Ja 

c)  Ist die Maßgabe zu Provisionen in Ziffer 7c der Selbstverpflichtungserklärung erfüllt? 

Ja 

d)  Sind die Maßgaben in Ziffer 9a und 9c der Selbstverpflichtungserklärung erfüllt? 

Ja 
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